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RS UVS Oberösterreich 1994/11/14
VwSen-221103/3/Ga/La

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1994

Beachte

Verweis auf VwGH v. 8.10.1992, 92/18/0391; v. 19.4.1994, 94/11/0055; VwSen-220852 v. 11.2.1994. Rechtssatz

In Sachen, die sich auf den Betrieb einer in Filialen gegliederten Unternehmung beziehen, ist hinsichtlich gebotener,

jedoch unterlassener Vorsorgehandlungen in der Regel der Sitz der Unternehmensleitung der Tatort, es sei denn, es

wurde für den Filialbetrieb ein verantwortlicher Beauftragter i.S.d. § 9 Abs. 2 zweiter Satz VStG bestellt; in diesem Fall

ist der Standort der Filiale als Tatort anzusehen. Aufhebung des Straferkenntnisses wegen örtlicher Unzuständigkeit

der Erstbehörde ohne gleichzeitige Einstellung des Strafverfahrens.

Schlagworte

Filialbetrieb; verantwortlicher Beauftragter; Unzuständigkeit, örtliche; Einstellung, keine.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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